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1.0 Vorbemerkung 

 

1.1 Landes - und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung 

Die Gemeinde Vechelde liegt im Städtedreieck Braunschweig, Peine, Salzgitter un-
mittelbar westlich von Braunschweig im Landkreis Peine. Die Entfernung zum Ober-
zentrum Braunschweig beträgt rd. 7 km; zur mittelzentralen Kreisstadt Peine sind es 
rd. 10 km. 

Die aus den 17 Gemeindeteilen Alvesse, Bettmar, Bodenstedt, Denstorf, Fürstenau, 
Groß Gleidingen, Klein Gleidingen, Köchingen, Liedingen, Sierße, Sonnenberg, Vall-
stedt, Vechelade, Vechelde, Wahle, Wedtlenstedt und Wierthe bestehende Einheits-
gemeinde hat z. Zt. rd. 17.160 Einwohner auf einer Fläche von rd. 7.590 ha. Als Mit-
gliedsgemeinde des Regionalverbands Großraum Braunschweig gilt für Vechelde das 
Regionale Raumordnungsprogramm 2008 (RROP) für den Großraum Braunschweig.  

Den zentralen Siedlungs-, Arbeitsstätten- und Versorgungsschwerpunkt in der Ge-
meinde bilden die Ortschaften Vechelde und Wahle mit Vechelade an den Kreu-
zungspunkten der Bundesstraße B 1 mit der Bundesstraße B 65, der Landesstraße 
L 475 und der Bahnstrecke Hannover - Braunschweig - Berlin. Entsprechend der 
funktionalen und städtebaulichen Verflechtungen der drei Gemeindeteile bilden sie 
das Grundzentrum (RROP) in der Gemeinde. Nach den Zielen des Landes-
Raumordnungsprogramms 2008 (LROP) sind in Grundzentren zentralörtliche Einrich-
tungen und Angebote für den allgemeinen, täglichen Grundbedarf zu sichern und zu 
entwickeln. Innerhalb des RROP ist weiterhin bestimmt, dass Grundzentren die 
Schwerpunktaufgabe besitzen, Wohn- und Arbeitsstätten zu sichern und zu entwi-
ckeln. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans betrifft den bebauten Innenbereich des 
Gemeindeteils Vechelde an der Hildesheimer Straße Ecke Kurt-Schumacher-Straße 
in Nähe des Bahnhaltepunkts. Das hier gelegene Eckhaus wurde von der Gemeinde 
erworben und soll zu einer Kindertagesstätte umgebaut bzw. erweitert werden. Zu 
diesem Zweck ist eine Anpassung der Regelungen des Bebauungsplans "Kurt-
Schumacher- Straße" erforderlich. 

Wie oben ausgeführt ist der Gemeindeteil Vechelde Teil des Grundzentrums der Ge-
meinde und mit rd. 5.900 Einwohner zugleich der größte Gemeindeteil. Neben dem 
Sitz der Gemeindeverwaltung ist der Ort Vechelde der zentrale Einzelhandelsstandort 
in der Gemeinde, wobei sich hierbei zwei Schwerpunkte herausgebildet haben; zum 
einen der historisch gewachsene Ortskern, zum anderen der Versorgungsschwer-
punkt Vechelde-Nord.  

Die Funktion des Ortes als Arbeitsstättenschwerpunkt in der Gemeinde unterstrei-
chen die Gewerbegebiete im Westen bzw. Nordwesten und Norden. Die Zentralität 
wird zudem durch ein breites Angebot an gesundheitlichen und soziale Einrichtungen, 
Dienstleistern und Personen gefestigt. Neben einer Grund- und Hauptschule beste-
hen hier eine Realschule, ein Gymnasium und eine Förderschule. 

Im geltenden RROP 2008 ist der Planbereich nachrichtlich als Siedlungsfläche dar-
gestellt. Die Anpassung der sozialen Infrastrukturen als Folge der gesetzlichen Auf-
gabe der Gemeinde zur allgemeinen Wohnentwicklung berücksichtigt § 1 Abs. 4 
BauGB, wonach Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen sind.  
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1.2 Entwicklung des Plans/ Rechtslage 

Der Bebauungsplan "Kurt-Schumacher-Straße" erlangte mit Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses am 08.04.2015 Rechtskraft. Für die Nachverdichtung zuguns-
ten des Wohnens bestimmt der Bebauungsplan allgemeine Wohngebiete (WA) gem. 
§ 4 BauNVO. 

Westlich angrenzend, die Kurt-Schumacher-Straße beinhaltend, besteht der Bebau-
ungsplan "Kurzer Kamp III" aus dem Jahre 1987. 

Ziel des Bebauungsplans ist die bauplanungsrechtliche Umwidmung eines Wohn-
grundstücks zugunsten einer Kindertagesstätte und ggf. weiterer sozialer Angebote 
als Folge der sich ändernden Bevölkerungsstruktur und unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben zur Kinderbetreuung. Dabei befindet sich das Grundstück im 
zentralen geschlossenen Siedlungsbereich der Gemeinde. Insofern handelt es sich 
bei dem Bebauungsplan um einen Plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB.  

Dabei lässt der Bebauungsplan eine Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO 
von weniger als 20.000 m² zu (rd. 650 m²), so dass die Planaufstellung auch die Kri-
terien gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB beachtet. Angrenzende Bebauungsplä-
ne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Vorhaben stehen, bestehen nicht.  

Des Weiteren bereitet der Plan keine Vorhaben vor, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter ("die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes") bestehen wegen der großräumig umbauten Lage offensichtlich nicht.  

Als Bebauungsplan der Innenentwicklung, der die o.g. Kriterien erfüllt, erfolgt die 
Planaufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Gemäß § 13a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird dabei auf eine Umweltprü-
fung verzichtet; die Begründung enthält folglich auch keinen Umweltbericht im Sinne 
von § 2a BauGB. Unabhängig davon wurden die betroffenen Umweltbelange gem. 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB behandelt. 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Die Gemeinde Vechelde besitzt einen wirksamen Flächennut-
zungsplan, der den Plangeltungsbereich als Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs. 1 
Nr. 2 BauNVO darstellt. Dem Grunde nach sind die im Bebauungsplan vorgesehenen 
sozialen Nutzungen in allgemeinen Wohngebieten (WA) allgemein zulässig. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplans sind insofern aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 

 

1.3 Notwendigkeit der Planaufstellung; Ziele, Zwecke und Auswirkungen des B e-
bauungsplans  

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die im Bebauungsplan "Kurt-
Schumacher-Straße" bestehenden Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung den 
Erfordernissen einer Kindertagesstätte anzupassen.  
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Unter Berücksichtigung der besonderen Zielverkehre, die eine Kindertagesstätte her-
vorruft, vermeidet die Lage des Grundstücks an der Hildesheimer Straße besondere 
Verkehrsbelastungen in beruhigten Wohngebieten, da hier auf eine der Haupter-
schließungsstraßen des Ortes Vechelde zurückgegriffen wird. 

Die Umsetzung der Bebauungsplaninhalte wirkt sich in besonders guter Weise auf 
die Situation von Menschen aus, die ein Betreuungsangebot für ihre noch nicht 
schulpflichtigen Kinder suchen. Bei Aufstellung des Bebauungsplans selber ist eine 
Mitwirkung aller Bevölkerungsgruppen innerhalb des Aufstellungsverfahrens mit einer 
frühzeitigen und regulären Bürgerbeteiligung (gem. § 3 Abs. 1 u. Abs. 2 BauGB) ge-
geben. 

 

 

2.0 Planinhalt/ Begründung 

 

2.1 Baugebiete 

- Flächen für den Gemeinbedarf/ Kindertagesstätte und Anlagen für soziale 
Zwecke , gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB  

Zur Deckung und zur Verbesserung des gesetzlich zugestandenen Betreuungsange-
bots für Kinder ab einem Jahr müssen aufgrund der hohen Nachfrage in der Ge-
meinde Vechelde weitere Kinderbetreuungsplätze geschaffen werden. Durch den 
Erwerb des Grundstücks an der Hildesheimer Straße Ecke Kurt-Schumacher-Straße 
bietet sich der Gemeinde die Möglichkeit, das Angebot in unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhaltepunkt und an zentraler Stelle von Vechelde durch eine Kindertagesstätte 
zu erweitern. 

Der geltende Bauungsplan "Kurt-Schumacher-Straße" fordert abgeleitet aus der zent-
ralen Lage und unter Berücksichtigung von § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB bei Neubauten 
oder wesentlichen Änderungen am Gebäudebestand im Plangebiet eine II-
geschossige Bebauung. Diese Regelung ist davon ausgegangen, dass das Gebiet 
weiterhin ausschließlich für Wohnhäuser genutzt werden wird. 

Im Unterschied zu Wohnungen, die gestapelt werden können, wird bei Kindertages-
stätten angestrebt, dass die einzelnen Gruppen einen barrierefreien Zugang zum Au-
ßenraum besitzen. Vor dem Hintergrund der geringen Größe der Kindertagesstätte 
muss daher eine ebenerdige Lage der Betreuungsräume angestrebt werden, um 
Mehrkosten durch einen sonst notwendigen Aufzug u. ä. zu vermeiden. Dem ent-
sprechend bildet die bisherige Festsetzung einer zwingenden II-Geschossigkeit ein 
Hindernis für die kostengünstige Umsetzung des Vorhabens.   

Aus diesem Grunde wird die zwingende II-Geschossigkeit für das Grundstück nun 
zugunsten einer "offenen" II-Geschossigkeit als Kann-Regelung geöffnet. Damit auch 
planungsrechtlich dafür Sorge getragen wird, dass diese Regelung nur den vorlie-
genden Einzelfall einer Kindertagesstätte mit ihren besonderen Erfordernissen ge-
schuldet ist, wird auch der Gebietscharakter für das Grundstück entsprechend geän-
dert.  

Damit die Kindertagesstätte im Falle zurückgehender Kinderzahlen auch ergänzend 
für andere soziale Angebote der Gemeinde oder von nicht gemeindlichen Trägern 
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genutzt werden kann, wird der Nutzungszweck "Kindertagesstätte" auch auf "Anlagen 
für soziale Zwecke" ergänzt. Die Nutzungsdefinition entspricht damit dem Zulässig-
keitskatalog gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauGB, der für allgemeine Wohngebiete (WA) gilt. 
Mögliche Anlagen für soziale Zwecke müssen daher vom Störungsgrad her die um-
liegende Wohnbebauung berücksichtigen. 

Die weiteren Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung werden über Grundflä-
chenzahlen (GRZ), die Bauweise und über die Festlegung der überbaubaren Grund-
stücksflächen getroffen. 

Möglichen Erfordernissen, die sich vor allem durch die I-geschossige Bebauung er-
geben, wie ein höherer Versiegelungsgrad durch Hauptanlagen, werden über eine 
Grundflächenzahl von 0,5 berücksichtigt. Da städtebauliche Determinanten für eine 
Einschränkung der Überbaubarkeit in Richtung der Straßen nicht bestehen, wird eine 
Bebauung bis an die Straßen zugelassen. Zu den seitlichen Grundstücksrändern ist 
der in der offenen Bauweise (o) geltende Grenzabstand zu beachten. 

Den besonderen Anforderungen an eine Kindertagesstätte und der Lage im Einfluss-
bereich der Hildesheimer-Straße und der Bahnlinie Hannover-Braunschweig folgend, 
ist die erforderliche Raumbelüftung der Schlafräume bei geschlossenem Fenster si-
cherzustellen. Dieses erfordert entweder den Einbau schallgedämmter Zwangslüftun-
gen oder andere Maßnahmen zur Belüftung der Schlafräume, wie bspw. Umluft-
systeme. Darüber hinaus ist allgemeiner baulicher Schallschutz erforderlich, der sich 
am Lärmpegelbereich IV bestimmt, sofern nicht schallgutachterlich nachgewiesen 
wird, dass auch geringere bauliche Maßnahmen zur Wahrung der gesunden Wohn-
verhältnisse ausreichen. 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 
werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu benachrichtigen. 

Seitens des Landkreises Peine besteht ein "Merkblatt der Unteren Abfall-, Boden-
schutz- und Wasserbehörde", das bei Baumaßnahmen zu beachten ist. 

 

2.2 Straßenverkehrsflächen  

- Straßenverkehrsflächen 

Das Plangebiet wird über die Hildesheimer Straße erschlossen. Die westlich gelege-
ne Kurt-Schumacher-Straße besitzt eher den Charakter einer Wohngebietserschlie-
ßungsstraße. 

Abgeleitet aus dem Ursprungsbebauungsplan ist die das Plangebiet erschließende 
Hildesheimer Straße zur Hälfte in den Planbereich einbezogen. Die Kurt-
Schumacher-Straße ist im Bebauungsplan "Kurzer Kamp III" abgesichert und ist da-
her nicht in den Planbereich einbezogen. Der Plan setzt hier lediglich die Straßenbe-
grenzungslinie fest. 

- Park- und Stellplatzflächen 

Eine ausreichende Anzahl öffentlicher Parkplätze besteht zumeist als Seitenstreifen 
in der Hildesheimer Straße und in der Kurt-Schumacher-Straße auf einem ausgewie-
senen Parkplatz. 

Mitarbeiterstellplätze für die Kindertagesstätte sind auf dem Grundstück vorgesehen.  
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2.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist über die in den Straßenräumen liegenden 
Verbundnetze für Wasser, elektrische Energie, Telekommunikation usw. gegeben  

Die Versorgung mit Strom und Gas erfolgt über die Netze der Energieversorgung 
Vechelde GmbH&Co.KG. Bestandspläne der Avacon AG für Mittelspannung, Nieder-
spannung und Gas liegen der Gemeinde vor.  

Die Telekommunikationsgrundversorgung stellt die Deutsche Telekom AG sicher. Ein 
Anlagenplan der Gesellschaft liegt der Gemeinde vor.  

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch Anschluss an das vom Wasserverband Pei-
ne betriebene Trinkwassernetz der Ortschaft Vechelde.  

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluss an das vom Wasserverband Peine 
betriebene öffentliche Schmutzwasserkanalisationsnetz der Ortschaft Vechelde. Das 
anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage Wahle zugeführt. Dort sind Kapazitä-
ten zur Abwasserbehandlung vorhanden.  

Das anfallende Niederschlagswasser wird über den Regenwasserkanal einem beste-
hen-den Regenrückhaltebecken zugeführt und von dort zeitverzögert in eine Vorflut 
abgeleitet.  

Die Müllentsorgung erfolgt über den Landkreis Peine. Die Anlieger haben ihre Müllge-
fäße bzw. Wertstoffe an den öffentlichen Straßen dort bereitzustellen, wo die Abfuhr 
gefahrlos erfolgen kann.  

Bei Baumpflanzungen sind die Hinweise des DVGW-Regelwerkes GW 125 u. ATV-H 
162 "Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" und das 
�³�0�H�U�N�E�O�D�W�W���•�E�H�U���%�D�X�P�V�W�D�Q�G�R�U�W�H���X�Q�G���X�Q�W�H�U�L�U�G�L�V�F�K�H���9�H�U- �X�Q�G���(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H�Q�³�� �G�H�U��
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten. Durch Baum-
pflanzungen sollte der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung von Ver- und Entsor-
gungsanlagen nicht behindert werden.  

Bei der Verlegung von neuen Ver- und Entsorgungslinien und Leitungen sind zum 
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen die DIN 18920 und 
die Richtlinien für die Anlage von Straßen, RAS �± LP 4 zu beachten. 

 

2.4 Brandschutz 

Die Belange des vorbeugenden Brandschutzes sind im Zuge der Planrealisierung 
des Ursprungsplans mit dem zuständigen Brandschutzprüfer und der Freiwilligen 
Feuerwehr geregelt worden.  

Für die Genehmigungsebene ist zu beachten, dass die erforderlichen Feuerwehrzu-
fahrten zum Grundstück und den Gebäuden sowie die Aufstellflächen gem. § 4 
NBauO und §§ 1 und 2 DVO-NBauO sicherzustellen sind. 

Der Wasserverband Peine gibt den Hinweis, dass der Verband zur Bereitstellung von 
Feuerlöschwasser aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung selbstverständlich 
grundsätzlich bereit ist. Der Verband kann jedoch lediglich das vorhandene Wasser 
zu den jeweils herrschenden technischen Bedingungen zur Verfügung stellen. Da die 
Bemessung einer Inanspruchnahme von Feuerlöschwasser aus dem öffentlichen 
Trinkwasserrohrnetz von der Leistungsfähigkeit des derzeitigen Rohrnetzzustandes 
sowie der jeweiligen Versorgungssituation abhängig ist, kann der Verband weder hin-
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sichtlich der Menge noch des Druckes Garantien für ausreichenden Brandgrund-
schutz nach dem DVGW Arbeitsblatt W 405 übernehmen. 

 

 

3.0 Umweltbelange 

 

3.1 Natur und Landschaft 

Der Planbereich ist mit einem Wohnhaus und einem Nebengebäude bebaut. Im Sü-
den des Grundstücks findet sich Gehölzbestand, auch mit älteren Bäumen. Die Stra-
ßenflächen sind mit Fahrstreifen und einem Fußweg weitestgehend versiegelt. Der 
Planbereich bezieht hier Teil der Lindenallee der Hildesheimer Straße ein. 

Gem. § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich er-
heblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB durch 
eine Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu berück-
sichtigen. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei Bebauungsplänen der Innen-
entwicklung, die der Nachverdichtung dienen und eine Grundfläche von weniger als 
20.000 m² Grundfläche ermöglichen, Eingriffe in das Landschaftsbild sowie in die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

Die bauplanungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben richtet sich aktuell nach 
dem Bebauungsplan "Kurt-Schumacher-Straße", der für das Baugrundstück eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 als Maß der Versiegelung bestimmt. Weitere natur-
schutzfachliche Regelungen bestehen nicht.  

Dem gegenüber ermöglicht die 1. Änderung mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,5 eine geringfügig um absolut rd. 195 m² erhöhte Versiegelung. Der Bebauungsplan 
eröffnet insofern gewisse wenige zusätzliche Eingriffe in die Schutzgüter von Natur 
und Landschaft, wobei sich diese vorwiegend auf das Schutzgut Boden beschränken. 
Mit Bezug auf die damit einhergehenden gering erheblichen Beeinträchtigungen greift 
die Gemeinde die durch den Gesetzgeber gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB geg-
ebenen Möglichkeiten auf und verzichtet begründeter Maßen auf die Festsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte in Bezug auf das Recht des Einzel-
nen, im Rahmen seiner Gartengestaltung Bäume zu pflanzen oder zu roden, und be-
zogen auf den umfangreichen Gehölzbestand, gibt der Bebauungsplan einen beson-
deren Hinweis auf die artenschutzrechtlichen Regelungen des Bundesnaturschutzge-
setzes des § 44 BNatSchG zum besonderen Artenschutz. Berücksichtigt wurde die 
gesetzlichen Vorgaben dadurch, dass die Rodung eines Großteils der Bäume im Win-
terhalbjahr außerhalb der Brut und Setzzeit gem. des Niedersächsischen Gesetz über 
den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) erfolgt ist. 

Die Lage des Gebietes innerhalb der zentralen Ortslage von Vechelde mit der an-
liegen Hauptverkehrsstraße und dem Bahnhof legt nahe, dass das Plangebiet keine 
seltenen oder vom Aussterben bedrohten Arten beherbergt. Konkrete Hinweise hier-
zu hat auch die Untere Naturschutzbehörde im Aufstellungsverfahren nicht gegeben. 
Insofern kann die Gemeinde davon ausgehen, dass lediglich die häufig im Siedlungs-
bereich anzutreffenden allgemeinen Tierarten von der Planung betroffen sind.  
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Unter Berücksichtigung des allgemeinen Artenschutzes für besonders geschützte und 
andere Tier- und Pflanzenarten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, zu denen 
alle europäischen Singvögel gehören, wird festgesetzt, dass auf dem Grundstück 
insgesamt mindestens 5 Nisthilfen für Höhlen- und für Halbhöhlenbrüter aufzuhängen 
sind. Hiermit soll verhindert werden, dass der Erhaltungszustand der lokalen Vogel-
population erheblich gestört oder verschlechtert wird.  

Bei dem bisherigen Baumbestand war aufgrund des Zustandes und Alters der Bäume 
sicher davon auszugehen, dass diese nicht als Sommerquartier für Fledermäuse ge-
eignet waren. Insofern erübrigt sich das Aufhängen von Fledermauskästen, da Ver-
änderungen am Gebäudebestand im Dachtraufenbereich nicht vorgesehenen sind. 

 

3.2 Immissionsschutz  

Der Planbereich ist sowohl dem Straßenverkehrslärm auf der Hildesheimer Straße 
wie auch dem Schienenverkehrslärm der Bahnstrecke Hannover �± Braunschweig un-
terworfen. Dabei lässt sich ein konkreter Schutzstatus für Kindertagesstätten weder 
aus der TA-Lärm noch der 16. BImSchV ablesen. Bezogen auf die allgemeine Zuläs-
sigkeit von Kindertagesstätten in allgemeinen Wohngebieten und dem diesen Gebie-
ten dienenden Charakter kann hilfsweise auf den Schutzstaus eines allgemeinen 
Wohngebiets (WA) gem. § 4 BauNVO Bezug genommen werden. 

Bei der städtebaulichen Planung, wie diesen Bebauungsplan, sind bei der Betrach-
tung des Lärmschutzes die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 heran-
zuziehen. Sie betragen bei allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) für den Tageszeit-
raum (06.00 - 22.00 Uhr) und 45 dB(A) bzw.40 dB(A) für die Nachtzeit (22.00 - 
06.00 Uhr). Der niedrigere Wert von 40 dB(A) in der Nachtzeit gilt u.a. für Gewerbe-
lärm, während der höhere Wert von 45 dB(A) für Verkehrslärm heranzuziehen ist.  

Nach dem Runderlass des Niedersächsischen Sozialministeriums vom 10.02.1983 
wird betont, dass es sich bei den in der DIN 18005 genannten Planungsrichtwerten - 
die vorgenannten Orientierungswerte - um Hilfswerte für die Bauleitplanung handelt, 
von denen bei einzelnen Bauleitplänen im Rahmen der Abwägung abgewichen wer-
den kann. 

Außerhalb von städtebaulichen Bauleitplanungen bildet die 16. Verordnung zur 
Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) die Beurtei-
lungsgrundlage für die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Hinblick auf den 
Verkehrslärm. Für allgemeine Wohngebiete gelten danach Immissionsgrenzwerte 
(IGW) von 59 dB(A) am Tage (06.00 �± 22.00 Uhr) und 49 dB(A) in der Nacht (22.00 �± 
06.00 Uhr).  

- Schienenverkehrslärm 

Aktuelle Untersuchungsergebnisse zum Schienenverkehr liegen der Gemeinde für 
den Untersuchungsbereich "Stapelacker" und "Stapelacker II"1) vor. Die Baugebiete 
befinden sich hier in annähernd gleicher Entfernung zur Bahnstrecke. Dabei ermittelt 
das Gutachten für den Westrand der in rd. 40 m Entfernung gelegenen Baugebiete in 
Höhe des Erdgeschosses (Aufpunkthöhe von 3,00 m über Gelände) Pegelwerte von 
57 bis 58 dB(A). Die Werte überschreiten damit die für allgemeine Wohngebiete (WA) 
heranzuziehenden Orientierungswerte, unterschreiten allerdings noch die gem. 

                                            
1) Bonk-Maire-Hoppmann: Schalltechnisches Gutachten zur Änderung der Bebauungspläne 

"Stapelacker" und Stapelacker II" in der Gemeinde Vechelde, Nr. 16155, Garbsen, 
01.120.2016 
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16. BImSchV zulässigen Werte. Wegen der etwas größeren Entfernung der geplan-
ten Kindertagesstätte zur Bahn und dem vorgelagerten Bahnhofsgebäude mit seiner 
abschirmenden Wirkung sind leicht geringere Werte zu erwarten. 

Bezogen auf die als Betreuungseinrichtung gut gelegene zentrale Lage der geplanten 
Kindertagesstätte in der Ortschaft Vechelde stellt sich die Gemeinde auf den Stand-
punkt, dass die Lärmeinflüsse aus der Bahn als akzeptabel hinzunehmen sind, zumal 
davon auszugehen ist, dass mögliche Überschreitungen der Orientierungswerte na-
hezu im nicht wahrnehmbaren Spektrum liegen. Eine Nutzung der Außenräume der 
Kindertagesstätte ist insofern unter Wahrung gesunder Wohnverhältnisse ohne be-
sondere Festlegungen im Bebauungsplan möglich. 

Um den allgemeinen Schutz vor Lärm im Innern der Gebäude sicherzustellen wird 
analog zu den Ergebnissen des Schallgutachtens für den Untersuchungsbereich 
"Stapelacker" und "Stapelacker II" der Lärmpegelbereich IV als Maß für den bauli-
chen Schallschutz bestimmt. Der Wert ist bezogen auf die heutigen Anforderungen 
an den Wärmeschutz zumindest im Rahmen einer Massivbauweise im Regelfall ohne 
besondere Mehrkosten leistbar. Da die Festsetzung von einem Gutachten für einen 
anderen Planbereich lediglich abgeleitet ist, sind auch geringere Anforderungen an 
den baulichen Schallschutz möglich, sofern schalltechnisch nachgewiesen werden 
kann, dass damit die maßgeblichen Schutzansprüche gewährleistet werden können. 

In Kindertagesstätten soll den Kleinkindern auch am Tage ein gesunder Schlaf er-
möglicht werden. Analog zu den für allgemeine Wohngebiete (WA) geltenden Nacht-
werten von 40 bis 45 dB(A) ist daher sicherzustellen, dass diese Werte innerhalb des 
Gebäudes auch am Tage gewährleistet werden können. Bezogen auf den erhebli-
chen Unterschied zu den tatsächlich vorhandenen Pegelwerten am Tage sind bauli-
che Schallschutzmaßnahmen für die Schlafräume der Kinder unumgänglich. Die zu-
sätzlichen Maßnahmen für Schlafräume beschränken sich darauf, eine fensterunab-
hängige Belüftung der Räume sicherzustellen. 

Eine Nachtnutzung der Gemeinbedarfseinrichtung ist aktuell nicht vorgesehen. Davon 
unabhängig ist durch die vorgenannten Regelungen sichergestellt, dass auch mögli-
che Schutzansprüche in der Nachtzeit gewährlistet sind. 

- Straßenverkehrslärm 

Für die Hildesheimer Straße liegen aktuell keine Verkehrszahlen vor. Trotz der vor-
handenen innerörtlichen Lage und der damit einhergehenden Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 50 km/h ist aufgrund der Zufahrtsfunktion der Straße zum Bahnhof bzw. 
in das westliche Gemeindegebiet davon auszugehen, dass zumindest im Nahbereich 
der Straße die maßgeblichen Orientierungswerte überschritten werden. Zum Schutz 
der Außenraumbereiche ist daher vorgesehen, die neuen Gebäude zur Straße anzu-
legen, damit diese die südlich gelegenen Außenbereiche vor dem Straßenverkehrs-
lärm abschirmen. 

Durch die Regelungen zum baulichen Schallschutz auf Grundlage des Schienenver-
kehrslärms ist davon auszugehen, dass das Innere der Gebäude auch ausreichend 
vor Straßenverkehrslärm geschützt ist. 
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4.0 Flächenbilanz 

 

Art der Nutzung Fläche Anteil 
Grundfläche gem. 

§ 19 (2) BauGB 

Flächen für den Gemeinbedarf  0,13 ha 81 % 650 m² 

Straßenverkehrsflächen, öffentlich 0,03 ha 19 %  

Gesamt 0,16 ha 100 % 650 m² 

 

 

5.0 Hinweise aus Sicht der Fachplanungen 

- Verkehrliche Belange/ Immissionsschutz 

Die DB Services Immobilien GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 16.09.2014 
zum Ursprungsbebauungsplan darauf hin, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die 
Erhaltung der Bahnanlagen Immissionen und Emissionen entstehen (insbesondere 
Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.).  

Bei der Schaffung neuer Nutzungs- und Baurechte ist nach dem Prioritätsgrundsatz 
auf bestehende Rechte Rücksicht zu nehmen. Erforderliche Schall- und Schutzmaß-
nahmen sind insofern von der planenden Gemeinde bzw. den privaten Bauherren 
und -herrinnen der neu hinzugekommenen Nutzung entsprechend vorzusehen. Im-
missionen sowie Emissionen aus dem Bahnbetrieb unterliegen dem Bestandsschutz. 

Vorbeugender Brandschutz:  

Zum Vorbeugenden Brandschutz gibt der Landkreis Peine folgende allgemeine Hin-
weise: 

1. Die erforderlichen Feuerwehrzufahrten zu allen Grundstücken und Gebäuden 
gem. § 4 NBauO und §§ 1 und 2 DVO-NBauO sind sicherzustellen.  

2. Die erforderliche Löschwassermenge beträgt gem. der Tabelle des Arbeits-
blattes W 405 des DVGW bei der vorgesehenen baulichen Nutzung und einer mittle-
ren Gefahr der Brandausbreitung 96 m³ /Std. und ist für einen Zeitraum von zwei 
Stunden zu gewährleisten.  

Bei der Ermittlung der bereitgestellten Löschwassermenge sind alle Löschwasserent-
nahmestellen in einem Umkreis von 150 m von jedem Brandobjekt zu erfassen.  

3. Die erforderlichen Löschwasserhydranten mit einer Wasserlieferung von 
mind. 13 l/Sek. sind in Abhängigkeit von der baulichen Nutzung entsprechend dem 
Arbeitsblatt W 331 des DVGW in einem Abstand von höchstens 100 �± 140 m anzu-
ordnen. Das Verhältnis von Überflur- zu Unterflurhydrant sollte 1:3 betragen.  

4. Zur Sicherstellung der unabhängigen Löschwasserversorgung sind in einem 
Abstand von max. 300 m von jedem Brandobjekt Bohrbrunnen gem. DIN 14 220 mit 
einer Wasserlieferung von mind. 800 l/Min. zu erstellen. Sollten aus geologischer 
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Sicht Bohrbrunnen nicht erstellt werden können, sind ersatzweise Löschwasserteiche 
gem. DIN 14 210 oder Löschwasserbehälter gem. DIN 14 230 zu erstellen.  

5. Die Erschließungsplanung der Löschwasserversorgung für das Plangebiet 
(Anzahl, Art und Lage der Hydranten, Art und Lage der unabhängigen Löschwasser-
entnahmestellen) ist dem Brandschutzprüfer vor Herstellungsbeginn vorzulegen.  

Dabei geht die Gemeinde abweichend von der Forderung des Landkreises gem. den 
Arbeitsblättern des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) von einer 
kleinen Gefahr der Brandausbreitung (feuerbeständige oder feuerhemmende Umfas-
sungen, harte Bedachungen) mit einer erforderlichen Löschwassermenge von 
48 m³/Std. aus. 

 

 

6.0 Ablauf des Planaufstellungsverfahrens 

- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im 
Rahmen einer Auslegung vom 27.03.2017 bis zum 31.03.2017 in der Gemeinde 
Vechelde durchgeführt. Anregungen zum Vorhaben wurden nicht vorgebracht. 

- Öffentliche Auslegung/ Behördenbeteiligung 

Zum Planverfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat die öffentliche Auslegung vom 
20.04.2017 bis 22.05.2017 in der Gemeinde Vechelde stattgefunden. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Nach-
bargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB wurden mit Schreiben vom 19.04.2017 von 
der Auslegung benachrichtigt und gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stel-
lungnahme innerhalb der Auslegungsfrist gebeten.  

Die im Rahmen der einzelnen Verfahrensschritte vorgetragenen Gesichtspunkte  
wurden zum Gegenstand der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gemacht. 

 

 

7.0 Bodenordnende oder sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die 
Grundlage bildet  

Die öffentlichen Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde. Bodenordnende 
Maßnahmen werden insofern nicht erforderlich. 

 

 

8.0 Der Gemeinde voraussichtlich entstehende Kosten 

Die öffentlichen Erschließungsflächen sind vorhanden und öffentlich gewidmet. Der 
Gemeinde entstehen insofern durch die Planumsetzung keine Kosten. 
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9.0 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplans 

Öffentliche Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplans werden nicht erfor-
derlich. Sowohl die Straßenverkehrsflächen wie auch die Fläche für den Gemeinbe-
darf befinden sich im Eigentum der Gemeinde.  

 

 

10.0 Verfahrensvermerk 

Die Begründung zum Bebauungsplan hat mit dem dazugehörigen Beiplan gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB von 20.04.2017 bis zum 22.05.2017 öffentlich ausgelegen. 

Sie wurde in der Sitzung am 22.06.2017 durch den Rat der Gemeinde Vechelde unter 
Berücksichtigung und Einschluss der Stellungnahmen zu den Bauleitplanverfahren 
beschlossen. 

 

Vechelde, den 07.Juli 2017 

 

 

gez. Werner  Siegel 

(Bürgermeister) Werner 
 Bürgermeister 
 


